
Diese Übersetzung wird lediglich aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt. Im Falle einer Widersprüchlichkeit 

zwischen diesem Dokument und der englischsprachigen Version, die unter www.hudl.com/legal/agreements zu finden ist, ist 
die englischsprachige Version maßgebend. 

HUDL 
RAHMEN-ABONNEMENTVERTRAG 

Dieser Rahmen-Abonnementvertrag von Hudl (dieser „MSA“) wird zwischen Hudl und dem im Bestellformular oder SOW genannten 
Kunden („Kunde“) geschlossen und tritt mit dem späteren Datum, das unter den Unterschriften auf dem ersten Bestellformular, das von 
beiden Parteien unterzeichnet wurde, in dem auf diesen MSA verwiesen wird, angegeben ist, in Kraft („Datum des Inkrafttretens“). 
Hervorgehobene Begriffe sind in Abschnitt 13 und an anderer Stelle in diesem Vertrag definiert. Dieser MSA und alle Bestellformulare 
regeln den Zugang des Kunden zu den Produkten und professionellen Diensten und deren Nutzung. Dieser MSA und alle 
Leistungsbeschreibungen (SOW) regeln alle professionellen Dienstleistungen. Im Falle von Widersprüchlichkeiten zwischen diesem 
MSA, einem Bestellformular und/oder einer SOW gilt die folgende Rangfolge: SOWs haben Vorrang vor Bestellformularen ausschließlich 
in Bezug auf den Gegenstand der SOW und Bestellformulare und SOWs haben Vorrang vor diesem MSA ausschließlich in Bezug auf 
ihren jeweiligen Gegenstand. Der MSA sowie alle Bestellformulare und SOWs, die gemäß diesem MSA abgeschlossen werden, werden 
als dieser „Vertrag“ bezeichnet.  

Kauf beim Wiederverkäufer: Sofern der Kunde Produkte erwirbt oder verwendet, die über einen autorisierten Wiederverkäufer 
(„Wiederverkäufer“) zur Verfügung gestellt werden, unterliegt die Nutzung der Produkte durch den Kunden den Bestimmungen dieses 
MSA, wobei alle für die Nutzung anfallenden Gebühren gemäß den Bestimmungen des Bestellformulars für Wiederverkäufer zu zahlen 
sind, in dem auf diesen MSA verwiesen wird. 

1. DIENSTE.

1.1. Produkte.   Hudl wird (a) dem Kunden ohne 
zusätzliche Kosten einen entsprechenden 
Standard-Support für die Produkte zur Verfügung 
stellen, (b) wirtschaftlich vertretbare 
Anstrengungen unternehmen, um die Online-
Dienste und Inhalte 24 Stunden am Tag und 7 
Tage die Woche verfügbar zu machen, 
ausgenommen (i) geplante Ausfallzeiten, (ii) 
Notfallwartungen und (iii) Nichtverfügbarkeit 
aufgrund höherer Gewalt, und (c) die Produkte in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht 
bereitstellen, vorbehaltlich der Nutzung der 
Produkte durch den Kunden gemäß diesem 
Vertrag. 

1.2. DIENSTE. Hudl gewährt dem Kunden das nicht 
ausschließliche und nicht übertragbare (außer 
gemäß Abschnitt 12.3) Recht, während der 
Laufzeit auf die Online-Dienste zuzugreifen und 
diese zu nutzen, und zwar ausschließlich zur 
Verwendung durch autorisierte Nutzer für den 
internen Gebrauch des Kunden gemäß den 
Bedingungen dieses Vertrags.   

1.3. Software.  Hudl gewährt dem Kunden eine 
eingeschränkte, nicht übertragbare (außer gemäß 
Abschnitt 12.3), nicht unterlizenzierbare, nicht 
ausschließliche Lizenz zur Nutzung der 
Objektcodeform der Software während der 
Abonnementlaufzeit ausschließlich für den 
internen Gebrauch des Kunden gemäß den 
Bedingungen dieses Vertrags. Abonnements für 
Software umfassen alle Updates und Upgrades für 
diese Software während der Abonnementlaufzeit 
dieser Software, wobei solche Updates und 
Upgrades als Software angesehen werden. Hudl 

ist nicht verpflichtet, nach Ablauf von 12 Monaten 
ab dem Datum der Veröffentlichung der Software 
durch Hudl noch Support für frühere Releases 
oder Versionen der Software zu leisten. 

1.4. Inhalt.  Jegliche Inhalte, die dem Kunden über die 
Software oder die Dienste zur Verfügung stehen, 
werden ohne Mängelgewähr und nur für die 
interne geschäftliche Nutzung durch den Kunden 
im Bereich des Profi- oder Amateursports zur 
Verfügung gestellt, was Scouting, Ausbildung, 
Coaching-Tutorials und/oder Sportanalysen 
beinhalten kann. Falls der Kunde Eigentümer oder 
anderweitiger Inhaber der zugrundeliegenden 
geistigen Eigentumsrechte an einem Inhalt ist, 
gewährt der Kunde Hudl und seinen verbundenen 
Unternehmen und jedem ihrer Dienstleister hiermit 
eine Lizenz für alle diese geistigen 
Eigentumsrechte an einem solchen Inhalt, um 
diesen Inhalt zu nutzen, aufzubewahren, zu 
verwalten, zu vervielfältigen, zu ändern und zu 
verbreiten, damit er von den Nutzern der Produkte 
und Dienste von Hudl und seinen verbundenen 
Unternehmen verwendet werden kann, und um 
diesen Inhalt in diesen Produkten und Diensten zu 
hosten und bereitzustellen. Der Kunde erklärt sich 
damit einverstanden, dass er Inhalte nur in dem 
von der Plattform erlaubten Umfang herunterlädt 
und solche heruntergeladenen Inhalte nach 
Beendigung der Abonnementlaufzeit für das bzw. 
die betreffenden Produkte unverzüglich löscht und 
nicht weiter verwendet. 

1.5. Hardware.  Wenn der Kunde Hardware kauft oder 
nutzt, unterliegt dieser Kauf oder diese Nutzung 
den Bedingungen des Hardware-Zusatzes. 
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1.6. API. Wenn der Kunde ein oder mehrere Produkte 
erwirbt, die APIs enthalten, stellt Hudl die 
zugehörigen Inhalte in der im Bestellformular 
angegebenen Weise bereit, unter Umständen als 
API, XML, JSON oder auf eine andere von Hudl 
von Zeit zu Zeit festgelegte Weise. Sofern im 
Bestellformular nicht anders angegeben, erkennt 
der Kunde an und erklärt sich damit 
einverstanden, dass die Anmeldedaten und die 
Inhalte, auf die mit diesen Daten zugegriffen wird, 
nur vom Kunden und nicht von seinen 
verbundenen Unternehmen genutzt werden 
dürfen, es sei denn, jedes dieser verbundenen 
Unternehmen hat von Hudl im Rahmen dieses 
Vertrags weitere Anmeldedaten erworben. 

2. VERWENDUNG VON PRODUKTEN. 

2.1. Abonnements.  Sofern im Bestellformular nicht 
anderweitig festgelegt, (a) erwirbt der Kunde die 
Dienste und/oder Software als Abonnement für die 
im jeweiligen Bestellformular oder im jeweiligen 
Online-Kaufprozess angegebene Laufzeit 
(„Abonnementlaufzeit“); (b) können 
Abonnements für Dienste und/oder Software, die 
während einer Abonnementlaufzeit hinzugefügt 
werden, für den zum Zeitpunkt des Hinzufügens 
der Abonnements verbleibenden Teil dieser 
Abonnementlaufzeit anteilig berechnet werden 
und (c) können zusätzliche Abonnements zum 
selben Datum wie die zugrundeliegenden 
Abonnements enden. 

2.2. Verantwortlichkeiten des Kunden.  Der Kunde ist 
verantwortlich (a) für die Nutzung der Produkte 
und Inhalte durch seine autorisierten Nutzer und 
die Einhaltung dieses Vertrags; (b) für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Kundendaten 
und sein Recht, diese zu nutzen und Hudl und 
seinen verbundenen Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen; (c) dafür, dass er alle wirtschaftlich 
vertretbaren Anstrengungen unternimmt, um den 
unbefugten Zugriff auf die Produkte und Inhalte 
oder deren Nutzung zu verhindern und Hudl 
unverzüglich über einen solchen unbefugten 
Zugriff oder eine solche Nutzung zu informieren 
und (d) dafür, dass er die Produkte und Inhalte nur 
in Übereinstimmung mit diesem Vertrag und den 
geltenden Gesetzen nutzt. Jede Nutzung der 
Produkte und Inhalte durch den Kunden oder 
seine autorisierten Nutzer, die nach Auffassung 
von Hudl die Sicherheit, Integrität oder 
Verfügbarkeit von Diensten von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen missbraucht oder 
bedroht, kann zu einer sofortigen Sperrung des 
Zugangs des Kunden oder eines autorisierten 
Nutzers zu den Produkten führen, wobei Hudl 
unter den gegebenen Umständen alle 
wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen 
unternimmt, um den Kunden zu benachrichtigen 
und ihm Gelegenheit zu geben, den Verstoß oder 
die Bedrohung vor einer solchen Sperrung zu 
beheben. 

2.3. Beschränkungen.  Der Kunde wird weder direkt 
noch indirekt (a) ein Produkt oder einen Inhalt 
ganz oder teilweise in irgendeiner Form oder mit 
irgendwelchen Mitteln kopieren, modifizieren, 

vervielfältigen oder davon abgeleitete Werke 
erstellen, eine Verbesserung davon schaffen, 
diese framen, spiegeln, erneut veröffentlichen, 
herunterladen, anzeigen, übertragen oder 
vertreiben oder versuchen, eines der 
vorgenannten Dinge zu tun; (b) Produkte oder 
Inhalte vermieten, verleasen, verleihen, 
verkaufen, unterlizenzieren, abtreten, vertreiben, 
ausstellen, offenlegen, veröffentlichen, übertragen 
oder anderweitig kommerziell verwerten oder 
anderweitig Dritten zur Verfügung stellen, 
einschließlich im oder in Verbindung mit dem 
Internet oder einer Time-Sharing-, Service-Büro-, 
Software-as-a-Service-, Cloud- oder anderen 
Technologie oder Dienstleistung; (c) ein Produkt 
ganz oder teilweise zurückzuentwickeln, 
disassemblieren, dekompilieren, dekodieren oder 
anpassen oder anderweitig versuchen, den 
Quellcode eines Produkts ganz oder teilweise 
abzuleiten oder sich Zugang dazu zu verschaffen; 
(d) Sicherheitsvorrichtungen oder 
Schutzvorrichtungen, die von einem Produkt 
verwendet werden, umgehen oder verletzen oder 
auf die Produkte zugreifen oder sie anders als 
durch einen autorisierten Nutzer verwenden, der 
nur die Zugangsdaten verwendet, die diesem 
autorisierten Nutzer speziell zugewiesen wurden; 
(e) Informationen oder Materialien in die Produkte 
eingeben, hochladen, übertragen oder anderweitig 
zur Verfügung stellen, die ungesetzlich oder 
schädlich sind, oder schädlichen Code enthalten, 
übertragen oder aktivieren; (f) die Produkte oder 
die Systeme von Hudl oder die Erbringung von 
Dienstleistungen durch Hudl zugunsten Dritter 
schädigen, zerstören, unterbrechen, deaktivieren, 
beeinträchtigen, stören oder in sonstiger Weise 
behindern oder beeinträchtigen; 
(g) Markenzeichen oder Haftungsausschlüsse 
oder Hinweise auf Urheberrechte, Markenzeichen, 
Patente oder andere Rechte an geistigem 
Eigentum oder andere Eigentumsrechte von 
Produkten oder anderen Materialien von Hudl, 
einschließlich Kopien davon und Inhalten, 
entfernen, löschen, verändern oder unkenntlich 
machen; (h) auf die Produkte oder den Inhalt 
zugreifen oder diese in irgendeiner Weise oder zu 
irgendeinem Zweck nutzen, der gegen geistige 
Eigentumsrechte oder andere Rechte Dritter 
verstößt, diese missbraucht oder anderweitig 
verletzt, oder der gegen geltendes Recht verstößt; 
(i) Download-Beschleunigungstools oder 
Download-Management-Software verwenden 
oder den Zugang zu einem Produkt in einer Weise 
missbrauchen, die die Systeme von Hudl belastet 
oder schädigt; (j) die Inhalte übertragen, 
weiterverkaufen, veröffentlichen, weiterverteilen 
oder anderweitig nutzen oder öffentlich oder 
anderweitig für andere Personen als die 
autorisierten Nutzer zugänglich machen oder (k) 
den Inhalt in irgendeiner anderen Weise als für 
den internen Geschäftsgebrauch des Kunden in 
der Profi- und/oder Amateursportbranche 
verwenden, was Scouting, Ausbildung, Coaching, 
Tutorials und/oder Sportanalysen beinhalten kann. 

2.4.  Dienste von Drittanbietern. Wenn der Kunde die 
Produkte so konfiguriert, dass sie mit einer 
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Software oder einem Dienst, die von einem Dritten 
bereitgestellt werden ("Dienst eines Dritten"), 
unterliegt eine solche Nutzung und Integration 
dem Zusatz zu Diensten Dritter. 

3. KUNDENDATEN. 

3.1. Allgemeines.   Zwischen den Parteien ist der 
Kunde Eigentümer aller Rechte, Titel und 
Interessen an den Kundendaten und trägt die 
alleinige Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, 
Verlässlichkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit, 
Beschaffenheit, den Inhalt, die Nutzung und alle 
anderen Aspekte der Kundendaten. Vorbehaltlich 
der Bestimmungen dieses Vertrags gewährt der 
Kunde Hudl und seinen verbundenen 
Unternehmen und jedem ihrer Dienstleister hiermit 
ein nicht exklusives, weltweit gültiges, nicht 
übertragbares (außer gemäß Abschnitt 12.3), 
unentgeltliches Recht und die Lizenz, die 
Kundendaten zu verarbeiten, zu hosten, zu 
kopieren, anzuzeigen, zu nutzen und zu verteilen, 
und zwar ausschließlich in dem Umfang, der für 
die Bereitstellung von Produkten für den Kunden 
und den Support des Kunden erforderlich oder 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

3.2. Datenschutz des Kunden.  Die Parteien 
verpflichten sich zur Einhaltung ihrer 
Verpflichtungen gemäß (a) der 
Datenschutzgesetze (wobei keine Partei ihre 
Rechte ausüben oder ihre Verpflichtungen gemäß 
diesem Vertrag in einer Weise erfüllen wird, die die 
jeweils andere Partei zu einem Verstoß gegen die 
Datenschutzgesetzgebung veranlasst) und (b) 
dem Nachtrag zur Datenverarbeitung (DPA). 

3.3. Schutz der Kundendaten.  Hudl wird ohne 
Einschränkung des Abschnitts 8.2 oder der 
Verpflichtungen des Kunden gemäß Abschnitt 1.1, 
angemessene und geeignete administrative, 
physische und technische 
Sicherheitsvorkehrungen treffen und 
aufrechterhalten, um die Sicherheit, 
Vertraulichkeit und Integrität der Kundendaten zu 
gewährleisten. 

3.4. Video-Sharing. 

3.4.1. Vom Kunden kontrolliertes Video-Sharing.  Die 
Dienste bieten dem Kunden die Möglichkeit, nach 
eigenem Ermessen Videos mit anderen, vom 
Kunden festgelegten Kunden von Hudl und dessen 
verbundenen Unternehmen („Empfänger von 
Videos“) zu teilen. Der Kunde erkennt an und 
erklärt sich damit einverstanden, dass Hudl und 
seine verbundenen Unternehmen nicht für die 
Handlungen oder Unterlassungen der Empfänger 
von Videos in Bezug auf solche Videos 
verantwortlich sind und die Kopie eines solchen 
Videos, die mit den Empfängern von Videos geteilt 
wird, als gemeinsam genutzte Daten betrachtet 
werden. 

3.4.2. Dienste zum offenen Austausch von Videos.  Wenn 
der Kunde Dienste zum offenen Austausch bezieht 
oder Hudl oder dessen verbundene Unternehmen 
anderweitig ermächtigt, ein bestimmtes Video eines 
Spiels mithilfe der Plattform zu den Diensten 
hinzuzufügen (sei es durch die Nutzung von 

Funktionen in den Diensten oder schriftlich), 
erkennt der Kunde an und erklärt sich damit 
einverstanden, dass sein Video eines Spiels der 
Inhaltsbibliothek von Hudl und dessen verbundenen 
Unternehmen hinzugefügt wird, die den Nutzern 
ihrer Produkte und Dienste zur Verfügung steht, und 
dass die bestimmte Kopie des Videos eines Spiels, 
die der Inhaltsbibliothek hinzugefügt wird, als 
gemeinsam genutzte Daten betrachtet wird. 
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags 
gewährt der Kunde Hudl und seinen verbundenen 
Unternehmen hiermit eine nicht exklusive, weltweit 
gültige, unwiderrufliche, gebührenfreie, 
unterlizensierbare, nicht übertragbare (außer 
gemäß Abschnitt 12.3) und unbefristete Lizenz und 
das Recht, (i) solche geteilten Daten (A) für 
gewerbliche Zwecke (wie z. B. Scouting-, Bildungs-
, Coaching-, Lehr- und/oder Analyseaktivitäten) in 
oder über die Produkte von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen durch die Nutzer dieser 
Produkte oder in den internen Systemen der Nutzer 
der Produkte von Hudl oder seinen verbundenen 
Unternehmen zu verwenden, zu vervielfältigen, 
aufzuführen, darzustellen, davon abgeleitete Werke 
zu erstellen und Kopien davon zu verbreiten, und 
(B) für die Entwicklung und Verbesserung der 
Produkte von Hudl oder der mit ihr verbundenen 
Unternehmen und (ii) zur Ableitung, Erzeugung und 
Nutzung von Daten aus solchen gemeinsam 
genutzten Daten. 

3.5.  Focus Exchange-Netzwerk. Wenn der Kunde das 
Focus Exchange Network, wie in einem 
Bestellformular angegeben, abonniert, gelten die 
Bedingungen des Zusatzes zum Focus Exchange 
Netzwerk. 

3.6. Anonymisierte Daten. Hudl kann 
Leistungsdaten zusammenfassen oder 
anonymisieren, so dass keine Einzelperson 
identifiziert werden kann ("Anonymisierte 
Daten"). Der Kunde gewährt Hudl und seinen 
verbundenen Unternehmen hiermit eine nicht-
exklusive, weltweite, unwiderrufliche, 
gebührenfreie, nicht übertragbare (außer 
gemäß Abschnitt 12.3), und unbefristete 
Lizenz und das Recht zu nutzen, zu 
modifizieren, zu reproduzieren, auszuführen, 
anzuzeigen, zu übertragen, zu verteilen, zu 
aggregieren, zu übersetzen, Daten daraus zu 
generieren und abgeleitete Werke von den 
anonymisierten Daten zu erstellen, 
einschließlich der darin enthaltenen Rechte an 
geistigem Eigentum, (i) für die internen 
Geschäftszwecken von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen, einschließlich der 
Entwicklung und Verbesserung der Produkte 
von Hudl oder seinen verbundenen 
Unternehmen, und (ii) unter der 
Voraussetzung, dass der Kunde in den 
anonymisierten Daten nicht identifiziert wird, 
für alle Zwecke, in allen Medien, unabhängig 
davon, ob sie jetzt oder in Zukunft bekannt sind 
oder entwickelt werden, und mit allen 
Technologien und Mitteln der Übermittlung, 
unabhängig davon, ob diese jetzt oder in 
Zukunft bekannt sind oder entwickelt werden. 
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4. GEISTIGES EIGENTUM. 

4.1. Technologie von Hudl.  Der Kunde erkennt an und 
erklärt sich damit einverstanden, dass Hudl und 
seine verbundenen Unternehmen alle Rechte, 
Titel und Interessen (einschließlich aller Rechte an 
geistigem Eigentum) an der Software, den 
Diensten, den Inhalten und den Plattformen sowie 
alle Rechte, Titel und Interessen an allen geistigen 
Eigentumsrechten an der Hardware von Hudl, an 
allen damit zusammenhängenden und 
zugrundeliegenden Technologien, Websites und 
Dokumentationen in Bezug auf die vorgenannten 
Punkte, an den von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen oder Lieferanten 
gemäß Abschnitt 3.4(b): generierten Daten, 
Nutzungsdaten, Liefergegenständen und allen 
davon abgeleiteten Werken, Modifikationen oder 
Verbesserungen, einschließlich jeglichem 
Feedback, das in einen der vorgenannten Punkte 
einfließt, behalten (gemeinsam die „Technologie 
von Hudl“). Sämtliche Rechte, Titel und 
Interessen an den geistigen Eigentumsrechten der 
nicht von Hudl stammenden Hardware verbleiben 
bei dem jeweiligen Drittanbieter dieser Hardware. 
Dem Kunden werden mit Ausnahme der in diesem 
Vertrag ausdrücklich festgelegten 
eingeschränkten Rechte keine Rechte, Titel oder 
Interessen an der Technologie von Hudl gewährt. 
Der Kunde erkennt ferner an und erklärt sich damit 
einverstanden, dass er im Falle von Diensten, die 
als gehostete Online-Lösungen angeboten 
werden, nicht berechtigt ist, eine Kopie des 
zugrundeliegenden Computercodes (unabhängig 
davon, ob es sich um Objektcode oder Quellcode 
handelt) dieser Dienste zu erwerben, und dass er 
im Falle von Software nicht berechtigt ist, eine 
Kopie des Quellcodes der Software zu erhalten. 
Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen sind 
Hudl und seine verbundenen Unternehmen 
berechtigt, das Feedback ohne weitere 
Genehmigung oder Bestätigung für jeden Zweck 
zu verwenden, und der Kunde tritt hiermit 
unwiderruflich alle Rechte an diesem Feedback 
weltweit und auf unbestimmte Zeit an Hudl ab. 

4.2. Nutzungsdaten.  Ungeachtet gegenteiliger 
Bestimmungen in diesem Vertrag sind Hudl und 
seine verbundenen Unternehmen berechtigt, 
Nutzungsdaten zu erfassen und zu verwenden, 
um ihre Produkte und Dienste zu entwickeln, zu 
verbessern, zu unterstützen und zu betreiben, 
wobei sie keine Nutzungsdaten, die vertrauliche 
Informationen des Kunden enthalten, an Dritte mit 
Ausnahme ihrer Dienstleister weitergeben dürfen, 
außer (i) wie in Abschnitt 5.7 gestattet, oder (ii) in 
dem Umfang, in dem die Nutzungsdaten 
aggregiert und anonymisiert werden, sodass 
weder der Kunde noch eine andere Person 
identifiziert werden kann.  

5. ZAHLUNG. 

5.1. Gebühren.   Der Kunde zahlt die im 
Bestellformular oder in der SOW angegebenen 
Gebühren an Hudl. Sofern in einem 
Bestellformular oder einer SOW nicht 
anderweitig festgelegt, (i) basieren die 

Gebühren auf den erworbenen Produkten und 
nicht auf der tatsächlichen Nutzung; (ii) sind 
Zahlungsverpflichtungen unkündbar und 
gezahlte Gebühren nicht erstattungsfähig; (iii) 
können die erworbenen Mengen während der 
Laufzeit nicht verringert werden und (iv) sind 
die Gebühren 30 Tage nach Rechnungsdatum 
netto fällig und vom Kunden in voller Höhe, 
ohne Aufrechnung, Gegenforderung, Abzug 
oder Einbehalt zu zahlen. 

5.2. Bestellungen.  Wenn der Kunde bei Abschluss 
eines Bestellformulars oder einer SOW eine 
Bestellung aufgibt, dann (i) ist eine solche vom 
Kunden übermittelte Bestellung nur für interne 
Zwecke bestimmt, und Hudl lehnt jegliche 
Bestellbedingungen ab, soweit sie diesen Vertrag, 
das betreffende Bestellformular oder die 
betreffende SOW ergänzen oder in irgendeiner 
Weise mit ihnen in Konflikt stehen, sodass 
derartige zusätzliche oder widersprüchliche 
Bedingungen keine Wirkung entfalten; (ii) gilt eine 
solche Bestellung für die gesamten gemäß dem 
jeweiligen Bestellformular oder der SOW 
geschuldeten Gebühren und (iii) weist Hudl auf 
Anfrage auf seinen Rechnungen auf die 
Bestellnummer hin (ausschließlich aus 
verwaltungstechnischen Gründen), jedoch nur, 
wenn der Kunde die Bestellung mindestens zehn 
(10) Werktage vor Ausstellung der Rechnung 
vorlegt. 

5.3. Verzugsgebühren.  Versäumt es der Kunde, einen 
Teil der Gebühren bei Fälligkeit zu zahlen, behält 
sich Hudl das Recht vor (unbeschadet anderer 
Rechte, die Hudl gemäß diesem Vertrag oder nach 
dem Gesetz zustehen), Zinsen in Höhe des jeweils 
niedrigeren Betrags von (a) 1,5 % des 
ausstehenden Betrags pro Monat oder (b) des 
nach geltendem Recht zulässigen Höchstsatzes 
zu berechnen. Hudl ist berechtigt, künftige 
Verkäufe und Verlängerungen an kürzere 
Zahlungsfristen zu knüpfen, als sie in diesem 
Vertrag angegeben sind. 

5.4. Aussetzung von Produkten und 
Beschleunigung.  Sind Gebühren oder sonstige 
Beträge, die der Kunde gemäß diesem oder einem 
anderen Vertrag mit Hudl, seinen verbundenen 
Unternehmen oder seinen Wiederverkäufern 
schuldet, mehr als 15 Tage überfällig, ist Hudl 
ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte und 
Rechtsmittel berechtigt, die unbezahlten 
Gebührenverpflichtungen des Kunden gemäß 
diesen Verträgen zu beschleunigen, sodass alle 
diese Verpflichtungen sofort fällig und zahlbar 
werden, sowie den Zugang zu den Produkten 
auszusetzen, bis diese Beträge in voller Höhe 
bezahlt sind, vorausgesetzt, Hudl informiert den 
Kunden mindestens 10 Tage im Voraus über die 
Überfälligkeit der Gebühr, bevor die Dienste für 
den Kunden ausgesetzt werden. 

5.5. Zahlungsstreitigkeiten.  Hudl wird von seinen 
Rechten gemäß den Abschnitten 5.3 oder 5.4 
keinen Gebrauch machen, wenn der Kunde die 
betreffenden Gebühren in angemessener Weise 
und in gutem Glauben bestreitet und mit der 
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gebotenen Sorgfalt an der Beilegung der 
Streitigkeit mitwirkt, wie von Hudl nach billigem 
Ermessen festgelegt. 

5.6. Steuern.  Sämtliche Gebühren und sonstigen 
Beträge, die gemäß diesem Vertrag zu zahlen 
sind, verstehen sich ausschließlich aller Steuern, 
Abgaben, Zölle oder ähnlicher staatlicher 
Veranlagungen jeglicher Art, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Umsatz-, Nutzungs-, 
Mehrwert- oder Quellensteuern (gemeinsam 
„Steuern“). Falls zutreffend, werden alle Steuern 
zum entsprechenden Satz auf die Rechnungen 
von Hudl aufgeschlagen und sind vom Kunden in 
voller Höhe und ohne Aufrechnung, 
Gegenforderung, Abzug oder Einbehalt zu zahlen, 
es sei denn, der Kunde legt Hudl eine gültige, von 
der zuständigen Steuerbehörde genehmigte 
Steuerbefreiungsbescheinigung vor. 

5.7. Wiederverkäufer-Bestellungen.  Bestellt der 
Kunde die Produkte oder professionellen 
Dienstleistungen über einen Wiederverkäufer, so 
gelten die zwischen dem Kunden und dem 
Wiederverkäufer vereinbarten abweichenden 
Bedingungen bezüglich Rechnungsstellung, 
Zahlung und Steuern. Der Kunde erkennt an, dass 
(a) Hudl Informationen über die Nutzung und den 
Verbrauch der Produkte oder der professionellen 
Dienstleistungen durch den Kunden zu Zwecken 
der Kontoverwaltung und der Rechnungsstellung 
an den Wiederverkäufer weitergeben kann; (b) die 
Kündigungsbestimmungen in Abschnitt 5.4 auch 
dann gelten, wenn der Wiederverkäufer des 
Kunden die fälligen Gebühren nicht an Hudl zahlt 
und (c) der Wiederverkäufer nicht befugt ist, 
Änderungen an diesem Vertrag vorzunehmen, 
oder anderweitig befugt ist, im Namen von Hudl 
oder in Bezug auf die Produkte oder die 
professionellen Dienste Gewährleistungen, 
Zusicherungen, Versprechen oder 
Verpflichtungen abzugeben.  

6. VERTRAULICHKEIT. 

6.1. Definition.  „Vertrauliche Informationen“ 
bezeichnet alle Informationen, die sich in 
irgendeiner Weise auf das Geschäft und/oder die 
Angelegenheiten von Hudl (und seiner 
verbundenen Unternehmen) oder des Kunden 
beziehen und die der jeweils anderen Partei im 
Rahmen oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag mitgeteilt, offengelegt oder anderweitig 
zugänglich gemacht werden, einschließlich 
Informationen, die aus Technologie, 
Geschäftsgeheimnissen, Know-how, 
Geschäftsabläufen, Plänen, Strategien und 
Kunden bestehen oder sich darauf beziehen. Die 
in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen und 
Preise gelten als vertrauliche Informationen von 
Hudl. 

6.2. Ausschlüsse.  Zu den vertraulichen Informationen 
gehören keine Informationen, die (a) ohne 
Verschulden oder Verstoß gegen diesen Vertrag 
durch die empfangende Partei oder ihre Vertreter 
öffentlich bekannt sind oder werden; (b) sich vor 
dem Zeitpunkt der Offenlegung oder 
Zugänglichmachung im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag im rechtmäßigen Besitz der 
empfangenden Partei befanden; (c) der 
empfangenden Partei von einem Dritten 
rechtmäßig offengelegt wurden, ohne dass dieser 
zur Vertraulichkeit verpflichtet war oder (d) von der 
empfangenden Partei unabhängig entwickelt, 
ohne dass die vertraulichen Informationen der 
offenlegenden Partei verwendet wurden, wobei 
die unabhängige Entwicklung durch schriftliche 
oder andere dokumentarische Aufzeichnungen 
nachgewiesen werden muss. 

6.3. Nutzungs- und 
Offenlegungsbeschränkungen.  Keiner Partei ist 
es gestattet, die vertraulichen Informationen der 
jeweils anderen Partei zu verwenden, es sei denn, 
dies ist für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen oder 
die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen dieses 
Vertrags erforderlich, und sie darf diese 
vertraulichen Informationen nicht an Dritte 
weitergeben, außer an ihre verbundenen 
Unternehmen, Mitarbeiter und 
Unterauftragnehmer, die diese vertraulichen 
Informationen zum Zweck der Erfüllung dieses 
Vertrags benötigen („Vertreter“), vorausgesetzt, 
dass jeder dieser Mitarbeiter, Unterauftragnehmer 
oder verbundenen Unternehmen einer 
schriftlichen Vereinbarung unterliegt, die 
verbindliche Nutzungs- und 
Offenlegungsbeschränkungen enthält, die 
mindestens so umfassend sind wie die in diesem 
Vertrag dargelegten. Jede Partei muss 
wirtschaftlich angemessene Anstrengungen 
unternehmen, um die Vertraulichkeit dieser 
vertraulichen Informationen, die sich in ihrem 
Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, 
aufrechtzuerhalten, jedoch in keinem Fall weniger 
als diejenigen Anstrengungen, die eine solche 
Partei üblicherweise in Bezug auf ihre eigenen 
geschützten Informationen ähnlicher Art und 
Bedeutung aufwendet, wobei sie für die 
Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses 
Abschnitts 6 durch einen ihrer Vertreter 
verantwortlich ist. Die vorstehenden 
Verpflichtungen hindern keine der Parteien daran, 
die Bestimmungen und Bedingungen dieses 
Vertrags und/oder die vertraulichen Informationen 
der jeweils anderen Partei wie folgt offenzulegen: 
(a) soweit nach geltendem Recht erforderlich, 
einschließlich geltender Meldegesetze, 
vorausgesetzt, dass die Partei, die zu einer 
solchen Offenlegung verpflichtet ist, die jeweils 
andere Partei in angemessener Weise 
benachrichtigt, damit diese die Anordnung oder 
Anforderung anfechten kann; (b) auf vertraulicher 
Basis gegenüber ihren Rechts- oder 
Finanzberatern; (c) im Rahmen von 
Offenlegungsprozessen, -verfahren oder -
verpflichtungen gemäß einer Wertpapierbörse, an 
der das Grundkapital dieser Partei und/oder eines 
ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit 
notiert sein kann und/oder (d) auf vertraulicher 
Basis an gegenwärtige oder künftige 
Risikokapitalgeber und/oder potenzielle 
Privatinvestoren oder Erwerber dieser Partei, 
vorausgesetzt, dass jede dieser Parteien einer 
schriftlichen Vereinbarung unterliegt, die 
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verbindliche Nutzungs- und 
Offenlegungsbeschränkungen enthält, die 
mindestens so umfassend sind wie die in diesem 
Vertrag dargelegten.  

6.4. Unterlassungsanspruch.  Ein Verstoß oder ein 
drohender Verstoß einer Partei gegen ihre 
Verpflichtungen gemäß diesem Abschnitt würde 
zu einem nicht wiedergutzumachenden Schaden 
führen, für den die jeweils andere Partei keinen 
adäquaten Rechtsbehelf hätte, und berechtigt eine 
Partei zur Geltendmachung von 
Unterlassungsansprüchen, ohne dass sie eine 
Kaution oder andere Sicherheiten hinterlegen oder 
nachweisen muss, dass tatsächliche Schäden 
entstanden sind oder dass Geldentschädigungen 
keinen adäquaten Rechtsbehelf darstellen, 
zusätzlich zu allen anderen Rechtsbehelfen, auf 
die sie möglicherweise Anspruch hat.  

6.5. Geschäftsgeheimnisse.  Ungeachtet anderer 
Bestimmungen dieses Vertrags bleiben die 
Verpflichtungen einer empfangenden Partei 
gemäß diesem Abschnitt 6 in Bezug auf 
vertrauliche Informationen, die ein 
Geschäftsgeheimnis gemäß den geltenden 
Gesetzen darstellen, so lange bestehen, bis diese 
vertraulichen Informationen, wenn überhaupt, 
nicht mehr unter den Schutz des 
Geschäftsgeheimnisses gemäß einem oder 
mehreren dieser geltenden Gesetze fallen, es sei 
denn, dies ist eine Folge einer Handlung oder 
Unterlassung der empfangenden Partei oder eines 
ihrer Vertreter. 

7. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG. 

7.1. Laufzeit des Vertrags.  Dieser Vertrag tritt zum 
Datum des Inkrafttretens in Kraft und besteht 
so lange, bis alle Bestellformulare und SOWs, 
in denen auf diesen MSA verwiesen wird,  (die 
„Laufzeit“) abgelaufen, sofern nicht vorzeitig 
gekündigt, als in diesem Abkommen 
vorgesehen. 

7.2. Laufzeit der Bestellformulare.  Die 
Abonnementlaufzeit eines jeden Abonnements für 
Dienste, Software und/oder Inhalte entspricht den 
im jeweiligen Bestellformular angegebenen 
Bedingungen. Jegliche 
Verlängerungsbedingungen werden im jeweiligen 
Bestellformular festgelegt. Die 
Abonnementlaufzeit umfasst die anfängliche 
Laufzeit und alle im jeweiligen Bestellformular 
festgelegten Verlängerungslaufzeiten. 

7.3. Kündigung.  Unbeschadet anderer ihr zur 
Verfügung stehender Rechte oder Rechtsmittel ist 
jede Partei berechtigt, diesen Vertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen, (a) wenn die jeweils 
andere Partei wesentlich gegen diesen Vertrag 
verstößt, (i) nach schriftlicher Mitteilung, wenn 
dieser Verstoß nicht behoben werden kann, oder 
(ii) wenn ein solcher Verstoß behoben werden 
kann, nach schriftlicher Mitteilung an die jeweils 
andere Partei mit einer Frist von 30 Tagen, wenn 
der Verstoß nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht 
behoben ist oder (b) mit sofortiger Wirkung, wenn 
die jeweils andere Partei Gegenstand eines 

Konkursantrags oder eines anderen 
Insolvenzverfahrens, einer Zwangsverwaltung, 
einer Liquidation, einer Abtretung zugunsten von 
Gläubigern oder eines Ereignisses wird, das mit 
einem der vorgenannten Ereignisse vergleichbar 
ist. 

7.4. Auswirkung der Kündigung.  Wenn der Kunde 
diesen Vertrag gemäß Abschnitt 7.3 kündigt, 
erstattet Hudl dem Kunden die im Voraus 
gezahlten Gebühren für die verbleibende Laufzeit 
des jeweiligen Abonnements anteilig zurück, 
berechnet ab dem Datum des Wirksamwerdens 
der Kündigung. Wenn Hudl diesen Vertrag gemäß 
Abschnitt 7.3 kündigt, hat der Kunde alle 
unbezahlten Gebühren aus einem Bestellformular 
und einer SOW zu zahlen, die sofort fällig und 
zahlbar werden, soweit dies nach geltendem 
Recht zulässig ist. Der Kunde wird in keinem Fall 
von seiner Verpflichtung entbunden, ausstehende 
Gebühren für den Zeitraum vor dem Datum des 
Wirksamwerdens der Kündigung zu zahlen. Durch 
die Kündigung dieses Vertrags werden auch alle 
ausstehenden Bestellformulare und SOW unter 
diesem Vertrag ohne weitere Benachrichtigung 
gekündigt. Bei Kündigung hat der Kunde die 
Nutzung aller Produkte und Inhalte unverzüglich 
einzustellen, und Hudl ist berechtigt, den Zugang 
des Kunden und der berechtigten Nutzer zu den 
Produkten zu deaktivieren. 

7.5. Fortbestand von Bestimmungen.  Die in den 
Abschnitten 3.4 und 3.5 sowie in den Abschnitten 
5.7, 6, 8.2, 10.4 und denjenigen zusätzlichen 
Abschnitten oder Unterabschnitten enthaltenen 
Berechtigungen, die ausdrücklich oder aufgrund 
ihrer Natur oder stillschweigend die Kündigung 
überdauern, bleiben auch nach Kündigung dieses 
Vertrags bestehen.  

8. GEWÄHRLEISTUNGEN; HAFTUNGSAUSSCHLUSS. 

8.1. Gewährleistungen von Hudl.  Hudl gewährleistet, 
dass zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit (i) 
die Dienste und die Software in allen wesentlichen 
Punkten gemäß Abschnitt 1.1 funktionieren; (ii) die 
Dienste, die Software und die Hardware von Hudl 
nach Kenntnis von Hudl keinen Computercode 
enthalten, der darauf abzielt, den Betrieb der 
Systeme des Kunden zu stören, zu deaktivieren, 
zu schädigen oder anderweitig böswillig zu 
beeinträchtigen und (iii) die professionellen 
Dienstleistungen in professioneller und 
fachmännischer Weise und im Wesentlichen in 
Übereinstimmung mit den in der jeweiligen SOW 
aufgeführten Spezifikationen erbracht werden. Der 
Kunde erkennt an, dass seine ausschließlichen 
Rechtsmittel bei einer Verletzung der in diesem 
Abschnitt genannten Gewährleistungen die in den 
Abschnitten 7.3 und 7.4 beschriebenen sind. 

8.2. Haftungsausschluss.  JEDE PARTEI 
BESTÄTIGT, DASS SIE SICH BEIM 
ABSCHLUSS DIESES VERTRAGS NICHT AUF 
RATSCHLÄGE, INFORMATIONEN ODER 
DARSTELLUNGEN VERLASSEN HAT, DIE SIE 
MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH VON DER 
JEWEILS ANDEREN PARTEI ODER 
ANDERSWO ERHALTEN HAT, UND DASS 
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KEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG 
ÜBER DIE AUSDRÜCKLICH IN DIESEM 
VERTRAG GENANNTEN HINAUS BESTEHT. 
DER KUNDE ERKENNT AN UND ERKLÄRT 
SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS NICHT 
VON HUDL STAMMENDE HARDWARE 
SEPARATEN GEWÄHRLEISTUNGEN DURCH 
DEN/DIE HERSTELLER UNTERLIEGT, DIE IN 
ABSCHNITT 8 GENANNTEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN KEINE ANWENDUNG 
FINDEN UND HUDL ALLE 
GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF NICHT 
VON HUDL STAMMENDE HARDWARE STRIKT 
ABLEHNT. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH 
UND KONKRET IN DIESEM VERTRAG 
VORGESEHEN: (A) ÜBERNIMMT DER KUNDE 
DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE 
ERGEBNISSE, DIE DURCH DIE NUTZUNG DER 
PRODUKTE ERZIELT WERDEN, SOWIE FÜR 
DIE SCHLUSSFOLGERUNGEN, DIE AUS 
DIESER NUTZUNG GEZOGEN WERDEN; (B) 
ÜBERNEHMEN HUDL UND SEINE 
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN KEINE 
HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR 
SCHÄDEN, DIE DURCH FEHLER ODER 
AUSLASSUNGEN IN INFORMATIONEN ODER 
INHALTEN, ANWEISUNGEN, SKRIPTEN ODER 
KUNDENMATERIALIEN, DIE HUDL ODER 
SEINEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN 
VOM KUNDEN IN VERBINDUNG MIT DEN 
PRODUKTEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT 
WERDEN, ODER DURCH HANDLUNGEN, DIE 
VON HUDL ODER SEINEN VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN AUF ANWEISUNG DES 
KUNDEN VORGENOMMEN WERDEN, 
VERURSACHT WERDEN; (C) WIRD KEINERLEI 
GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR ÜBERNOMMEN, 
DASS DIE LEISTUNGEN, PRODUKTE ODER 
INHALTE DEN ANFORDERUNGEN DES 
KUNDEN ENTSPRECHEN; (D) SIND ALLE 
GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN, 
BEDINGUNGEN UND ALLE ANDEREN 
BESTIMMUNGEN JEGLICHER ART, DIE 
DURCH GESETZ ODER 
GEWOHNHEITSRECHT IMPLIZIERT SIND, 
EINSCHLIESSLICH ALLER IMPLIZITEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN DER 
MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES 
EIGENTUMSRECHTS UND DER 
NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, 
IN VOLLEM UMFANG VON DIESEM VERTRAG 
AUSGESCHLOSSEN, SOWEIT DIES NACH 
GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST UND (E) 
MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICHEN 
BESTIMMUNGEN IN ABSCHNITT 8 WERDEN 
DIE PRODUKTE, LIEFERUNGEN UND INHALTE 
DEM KUNDEN „WIE BESEHEN“ ZUR 
VERFÜGUNG GESTELLT. 

9. PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN. 

9.1. Erbringung der professionellen 
Dienstleistungen.  Hudl erbringt die 
professionellen Dienstleistungen für den Kunden 
wie in den jeweiligen SOWs festgelegt, 
vorbehaltlich der Bedingungen dieses Vertrags. 
Das Personal, das Hudl zur Erbringung der 

professionellen Dienstleistungen einsetzt, ist für 
die Erbringung der jeweiligen professionellen 
Dienstleistungen ausgebildet und qualifiziert. 
Sollte der Kunde der Ansicht sein, dass das einem 
Projekt zugewiesene Personal die Anforderungen 
dieses Abschnitts nicht erfüllt, wird Hudl 
Alternativen erörtern und das Personal in 
angemessenem Umfang ersetzen. Der Kunde 
erkennt an, dass ein zeitnaher Zugang zu den 
Ressourcen, dem Personal, der Ausrüstung oder 
den Einrichtungen des Kunden für die Erbringung 
der professionellen Dienstleistungen erforderlich 
sein kann und erklärt sich damit einverstanden, 
Hudl auf Nachfrage einen solchen Zugang zu 
gewähren und während eines Projekts für 
professionelle Dienstleistungen angemessen zu 
kooperieren. Hudl haftet nicht für Verzögerungen 
oder Mängel, soweit diese darauf zurückzuführen 
sind, dass der Kunde diesen Zugang nicht gewährt 
oder auf angemessene Nachfragen von Hudl nicht 
fristgerecht reagiert. 

9.2. Liefergegenstände.  Die professionellen 
Dienstleistungen und die daraus resultierenden 
Leistungen gelten nur für das Geschäft von Hudl 
oder seiner verbundenen Unternehmen und sind 
Teil der Technologie von Hudl. Vorbehaltlich der 
Bestimmungen dieses Vertrags (einschließlich 
Abschnitt 2.3) gewährt Hudl dem Kunden hiermit, 
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes in der 
SOW angegeben ist, eine beschränkte, nicht 
ausschließliche, gebührenfreie, nicht übertragbare 
(außer gemäß Abschnitt 12.3), nicht 
unterlizenzierbare, weltweit gültige Lizenz zur 
internen Nutzung der Liefergegenstände 
ausschließlich im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Produkte durch den Kunden während 
des Zeitraums, in dem der Kunde gültigen Zugang 
zu den Produkten hat, wie in Abschnitt 1 
vorgesehen. 

9.3. Kundenmaterialien; Kundendaten.  Der Kunde 
räumt Hudl und seinen verbundenen 
Unternehmen hiermit ein beschränktes Recht ein, 
alle Materialien, die Hudl im Zusammenhang mit 
einem Projekt für professionelle Dienstleistungen 
zur Verfügung gestellt werden (die 
„Kundenmaterialien“), ausschließlich zum Zweck 
der Erbringung professioneller Dienstleistungen 
für den Kunden zu nutzen. Der Kunde behält alle 
Rechte (einschließlich der Rechte am geistigen 
Eigentum) an den Kundenmaterialien, und Hudl 
behandelt die Kundenmaterialien als vertrauliche 
Informationen des Kunden gemäß Abschnitt 6. 

9.4. Änderungsaufträge; sonstige Bedingungen.  Der 
Kunde ist berechtigt, Änderungen am Umfang der 
professionellen Dienstleistungen zu verlangen. In 
diesem Fall wird Hudl den Kunden 
benachrichtigen, wenn es der Ansicht ist, dass die 
verlangte Änderung eine Anpassung der 
Gebühren, des Zeitplans, der Prämissen oder des 
Umfangs für die Erbringung der professionellen 
Dienstleistungen gemäß der geltenden SOW 
erfordert. Keine der Parteien ist an einen solchen 
Änderungswunsch gebunden, es sei denn, eine 
Ergänzung oder ein Änderungsauftrag zur 
jeweiligen SOW wird von autorisierten Vertretern 
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beider Parteien unterzeichnet. Hudl kann zur 
Erbringung der professionellen Dienstleistungen 
Unterauftragnehmer einsetzen, bleibt jedoch für 
die Erbringung dieser professionellen 
Dienstleistungen gemäß den Bedingungen dieses 
Vertrags verantwortlich. 

10. GEGENSEITIGE FREISTELLUNG. 

10.1. Freistellung durch Hudl.  Hudl wird den Kunden 
gegen alle Ansprüche, Forderungen, Klagen oder 
Verfahren verteidigen, die von einem Dritten 
gegen den Kunden erhoben werden, der 
behauptet, dass die Dienstleistungen, die 
Software und/oder die Hardware von Hudl (die 
„freigestellten Produkte“) die geistigen 
Eigentumsrechte des Dritten verletzen oder 
missbrauchen, und wird den Kunden von allen 
Schadensersatzansprüchen, Anwaltsgebühren 
und Kosten freistellen, die dem Kunden 
letztendlich auferlegt werden oder denen Hudl in 
einem Vergleich zugestimmt hat und die aus 
einem solchen Anspruch resultieren. Wenn die 
Nutzung der freigestellten Produkte durch den 
Kunden Gegenstand eines Anspruchs wegen 
Rechtsverletzung ist oder nach Ansicht von Hudl 
wahrscheinlich sein wird, kann Hudl nach eigenem 
Ermessen und auf eigene Kosten entweder: (a) 
das/die freigestellte(n) Produkt(e) ersetzen oder 
modifizieren, sodass sie keine Rechtsverletzung 
darstellen und in ihrer Funktion dem/den 
beanstandeten freigestellten Produkt(en) im 
Wesentlichen gleichwertig sind; (b) dem Kunden 
das Recht verschaffen, das/die freigestellte(n) 
Produkt(e) gemäß den Bedingungen dieses 
Vertrags weiter zu nutzen oder, falls die Optionen 
(a) und (b) wirtschaftlich nicht vertretbar sind, (c) 
diesen Vertrag oder das betreffende 
Bestellformular kündigen und dem Kunden die 
nicht genutzten Gebühren, die er für das/die 
betreffende(n) freigestellte(n) Produkt(e) im 
Voraus bezahlt hat, zurückerstatten. Die 
vorstehende Freistellungsverpflichtung von Hudl 
gilt nicht, soweit der betreffende Anspruch 
zurückzuführen ist auf (1) die Modifikation des 
freigestellten Produkts durch eine andere Partei 
als Hudl oder auf der Grundlage von 
Spezifikationen oder Anforderungen des Kunden; 
(2) die Kombination der freigestellten Produkte mit 
Produkten oder Verfahren, die nicht von Hudl 
bereitgestellt werden; (3) eine Nutzung der 
freigestellten Produkte unter wesentlicher 
Verletzung dieses Vertrags oder (4) freigestellte 
Produkte, die als kostenlose Testversion oder im 
Rahmen eines Bestellformulars bereitgestellt 
werden, für die keine Gebühr erhoben wird. 

10.2. Freistellung durch den Kunden.  Der Kunde 
verpflichtet sich, Hudl und seine verbundenen 
Unternehmen gegen alle Ansprüche, 
Forderungen, Klagen oder Verfahren zu 
verteidigen, die gegen Hudl von einem Dritten 
erhoben werden, der behauptet, dass (a) die 
Kundendaten oder (b) die Ausstrahlung oder 
Weiterverbreitung der Inhalte durch den Kunden 
oder eine andere Nutzung der Inhalte als die 
interne geschäftliche Nutzung im Profi- und/oder 
Amateursportbereich die geistigen 

Eigentumsrechte des Dritten verletzen oder 
missbrauchen, und wird Hudl von allen 
Schadensersatzansprüchen, Anwaltsgebühren 
und Kosten freistellen, die Hudl aufgrund eines 
solchen Anspruchs letztendlich auferlegt werden 
oder denen der Kunde in einem Vergleich 
zustimmt. 

10.3. Verhalten bei Ansprüchen.  Im Falle einer 
potenziellen Freistellungsverpflichtung gemäß 
diesem Abschnitt 8.2 muss die freigestellte Partei 
(i) die freistellende Partei unverzüglich schriftlich 
über den Anspruch benachrichtigen, (ii) der 
freistellenden Partei das Recht einräumen, die 
Untersuchung, die Verteidigung und die Beilegung 
(falls zutreffend) eines solchen Anspruchs auf 
alleinige Kosten der freistellenden Partei zu 
kontrollieren, vorausgesetzt, dass die freigestellte 
Partei ihren eigenen Rechtsbeistand auf alleinige 
Kosten der freistellenden Partei einschalten kann, 
und (iii) auf Verlangen der freistellenden Partei 
jegliche erforderliche Zusammenarbeit auf Kosten 
der freistellenden Partei leisten. Das Versäumnis 
der freigestellten Partei, die freistellende Partei 
von einem Anspruch gemäß diesem Abschnitt 9.4 
zu benachrichtigen, entbindet die freistellende 
Partei nicht von ihren 
Freistellungsverpflichtungen, mit der Ausnahme, 
dass die freistellende Partei nicht für 
Prozesskosten haftet, die der freigestellten Partei 
vor dem Datum der Benachrichtigung entstanden 
sind, oder für Schäden und/oder Kosten, die sich 
aus einem wesentlichen Schaden ergeben, der 
durch die Verzögerung oder das Versäumnis der 
rechtzeitigen Benachrichtigung der freistellenden 
Partei verursacht wurde. Die freistellende Partei 
darf keinen Vergleich schließen, der die 
freigestellte Partei zu irgendeiner Verpflichtung 
(außer der von der freistellenden Partei gedeckten 
Zahlung oder der Einstellung der Nutzung des 
rechtsverletzenden Materials) verpflichten oder 
ein Schuldanerkenntnis der freigestellten Partei 
erfordern würde, ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung der freigestellten Partei, wobei diese 
Zustimmung nicht unangemessen verweigert, 
bedingt oder verzögert werden darf. Die 
Freistellungsverpflichtungen gemäß diesem 
Abschnitt 8.2 gelten nicht, wenn die freigestellte 
Partei ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 
der freistellenden Partei einen Vergleich schließt 
oder ein Anerkenntnis in Bezug auf einen 
Anspruch abgibt. 

10.4. Einziges Rechtsmittel.  Dieser Abschnitt 8.2 legt 
das einzige Rechtsmittel jeder Partei in Bezug auf 
jeden Anspruch eines Dritten in Bezug auf die 
Verletzung oder widerrechtliche Aneignung von 
geistigem Eigentum fest. 

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. 

11.1. Haftungsbeschränkung.  IM 
GRÖSSTMÖGLICHEN NACH GELTENDEM 
RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG DARF DIE 
GESAMTHAFTUNG VON HUDL 
(EINSCHLIESSLICH DER VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN, DER 
WIEDERVERKÄUFER UND DER 
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LIEFERANTEN VON HUDL), IN JEDEM 12-
MONATIGEN ZEITRAUM DIESER 
VEREINBARUNG NICHT DEN 
GESAMTBETRAG ÜBERSTEIGEN, DEN 
DER KUNDE UND SEINE VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN WÄHREND DIESES 12-
MONATIGEN ZEITRAUMS GEZAHLT 
HABEN. DER ERSTE 12-MONATIGE 
ZEITRAUM BEGINNT MIT DEM DATUM DES 
INKRAFTTRETENS. DIE VORSTEHENDE 
BESCHRÄNKUNG GILT UNABHÄNGIG 
DAVON, OB EINE KLAGE AUS VERTRAG, 
UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER 
ANDEREN HAFTUNGSTHEORIE 
RESULTIERT, BESCHRÄNKT JEDOCH 
NICHT DIE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN 
VON HUDL UNTER ABSCHNITT 7. 

11.2. Ausschluss von Folgeschäden und damit 
verbundenen Schäden.  IN KEINEM FALL 
HAFTEN EINE PARTEI ODER IHRE 
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN AUS ODER 
IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM VERTRAG 
FÜR ENTGANGENE EINNAHMEN, RUF- ODER 
FIRMENWERTVERLUSTE ODER INDIREKTE, 
BESONDERE, ZUFÄLLIGE, FOLGE-, 
EXEMPLARISCHE, ERWEITERTE, DECKUNGS-
, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGS- ODER 
STRAFSCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB 
EINE KLAGE AUS VERTRAG, UNERLAUBTER 
HANDLUNG ODER EINER ANDEREN 
HAFTUNGSTHEORIE RESULTIERT, SELBST 
WENN EINE PARTEI ODER IHRE 
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN AUF DIE 
MÖGLICHKEIT SOLCHER VERLUSTE ODER 
SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN ODER 
WENN DIE RECHTSMITTEL EINER PARTEI 
ODER IHRER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN 
ANDERWEITIG IHREN WESENTLICHEN 
ZWECK VERFEHLEN. DIE VORSTEHENDE 
EINSCHRÄNKUNG GILT NICHT, SOWEIT SIE 
NACH GELTENDEM RECHT UNZULÄSSIG IST. 

12. ALLGEMEINES.  

12.1. Exportkontrollen.  Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass die Produkte Verschlüsselungstechnologie 
enthalten können, die unter dem US-Exportrecht 
kontrolliert wird und für deren Export eine 
Exportlizenz des US-Handelsministeriums 
erforderlich sein kann. Der Kunde wird bei der 
Erfüllung dieses Vertrags alle geltenden Export- 
und Importkontrollgesetze und -vorschriften 
einhalten, einschließlich der Export Administration 
Regulations (kodifiziert in 15 C.F.R. §§ 730-774), 
die vom Bureau of Export Administration der USA 
erlassen wurden.  Handelsministerium.  Ohne das 
Vorstehende einzuschränken, wird der Kunde die 
Produkte oder Medien, in denen diese enthalten 
sind, nicht an einen Bestimmungsort, für eine 
Endnutzung oder an einen Endnutzer exportieren 
oder reexportieren, der durch US-Ausfuhrgesetze 
oder -vorschriften eingeschränkt ist, ohne alle 
geltenden Anmeldeanforderungen zu erfüllen und 
alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen 
vom Bureau of Export Administration oder einer 
anderen zuständigen Regierungsbehörde 
einzuholen. 

12.2. Antikorruption.  Jede Partei sichert zu, dass die 
Partei und alle Personen, die befugt sind, in 
ihrem Namen zu handeln, alle geltenden Anti -
Bestechung und Anti - 
Korruptionsbekämpfungsgesetze einhalten, 
einschließlich des U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act und des UK Bribery Act 2010. 
Weder eine Partei noch irgendjemand, der 
bevollmächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln, 
hat direkt oder indirekt Geld oder irgendetwas 
von Wert an (a) Regierungsbeamte, (b) 
natürliche oder juristische Personen oder (c) 
andere natürliche oder juristische Personen 
wissend oder mit Grund zu der Annahme, dass 
ein Teil oder die Gesamtheit der Zahlung oder 
des Wertgegenstandes angeboten, gegeben 
oder, direkt oder indirekt, einem 
Regierungsbeamten oder einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person 
versprochen wird, mit dem Ziel (i) eine 
Handlung oder Entscheidung eines solchen 
Regierungsbeamten oder einer solchen 
Person oder Einrichtung in ihrer amtlichen 
Eigenschaft zu beeinflussen, einschließlich 
einer Entscheidung eine Handlung oder 
Unterlassung zu begehen, die gegen ihre 
rechtmäßigen Pflichten oder die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben 
verstößt, oder (ii) Veranlassung eines solchen 
Regierungsbeamten oder einer solchen 
Person oder Körperschaft, ihren Einfluss oder 
ihre Stellung bei einer Regierungsstelle oder 
einer anderen Person oder Körperschaft zu 
nutzen, um eine Handlung oder Entscheidung 
zu beeinflussen, um Geschäfte für die Partei zu 
erhalten oder zu behalten, Geschäfte an sie zu 
leiten oder einen unzulässigen Vorschuss für 
die Partei im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag zu sichern  

12.3. Abtretung.  Keine der Parteien darf diesen Vertrag 
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der 
jeweils anderen Partei abtreten, mit der 
Ausnahme, dass (i) jede Partei diesen Vertrag in 
seiner Gesamtheit (einschließlich aller 
Bestellformulare oder SOWs) an ein verbundenes 
Unternehmen oder in Verbindung mit einer Fusion, 
Umstrukturierung, Übernahme oder sonstigen 
Übertragung aller oder im Wesentlichen aller ihrer 
Vermögenswerte oder Geschäftszweige an ein 
verbundenes Unternehmen abtreten darf; und (ii) 
wenn der Kunde über einen Wiederverkäufer 
kauft, kann dieser Vertrag an ein verbundenes 
Unternehmen übertragen werden, wenn Hudl die 
Beziehung zu diesem Wiederverkäufer 
beendet.Vorbehaltlich des Vorstehenden ist dieser 
Vertrag für die Parteien, ihre jeweiligen 
Rechtsnachfolger und zulässigen 
Abtretungsempfänger bindend und kommt ihnen 
zugute. 

12.4. Geltendes Recht und Gerichtsstand. Dieser 
Vertrag und alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die 
sich aus ihm oder in Verbindung mit ihm oder 
seinem Gegenstand oder seinem 
Zustandekommen ergeben (einschließlich 
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), 
unterliegen den geltenden Gesetzen und werden 
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in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, ohne 
Rücksicht auf kollisionsrechtliche Normen. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf 
findet auf diesen Vertrag keine Anwendung. Jede 
Partei erklärt sich unwiderruflich damit 
einverstanden, dass die zuständigen Gerichte die 
ausschließliche Zuständigkeit für die Beilegung 
von Streitigkeiten oder Ansprüchen haben, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag, seinem Gegenstand oder seinem 
Zustandekommen ergeben (einschließlich 
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche). 

12.5. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung 
dieses Vertrags von einem zuständigen Gericht für 
ungültig, nicht durchsetzbar oder rechtswidrig 
befunden werden, so gilt diese Bestimmung des 
Vertrags mit den Änderungen, die erforderlich 
sind, um den Absichten der Parteien Wirkung zu 
verleihen, und die übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrags bleiben in vollem Umfang gültig und 
wirksam. 

12.6. Verzicht. Das Versäumnis einer Partei, eine 
Bestimmung dieses Vertrags durchzusetzen, stellt 
keinen Verzicht auf die zukünftige Durchsetzung 
dieser oder einer anderen Bestimmung dar. 

12.7. Mitteilungen. Sofern in der Vereinbarung nicht 
ausdrücklich anders angegeben, sind alle 
Mitteilungen, die gemäß diesem Vertrag 
erforderlich oder zulässig sind, bedürfen der 
Schriftform und müssen per bestätigter E-Mail, per 
Kurier oder Nachtzustelldienst oder per 
Einschreiben zugestellt werden und gelten in 
jedem Fall als bei Erhalt erfolgt. Sofern in der 
Vereinbarung nicht ausdrücklich anders 
angegeben, sind alle Mitteilungen sind an die 
Adressen zu senden, die unter der Unterschrift der 
jeweiligen Partei auf dem Bestellformular 
angegeben sind, oder an eine andere Adresse, die 
von einer der Parteien der jeweils anderen Partei 
gemäß diesem Abschnitt mitgeteilt werden kann. 
Im Falle einer Mitteilung an Hudl bezüglich einer 
Kündigung oder eines Anspruchs auf Freistellung 
oder Verteidigung gemäß Abschnitt 10.1 hat der 
Kunde zudem eine Kopie an die Rechtsabteilung 
unter legal@hudl.com zu senden. Jede Partei 
kann ihre Adresse für Mitteilungen gemäß diesem 
Vertrag ändern, indem sie die jeweils andere 
Partei auf die in diesem Abschnitt genannte Weise 
schriftlich benachrichtigt.  Hudl wird 
rechnungsrelevante Mitteilungen an den vom 
Kunden benannten Kontakt für die 
Rechnungsstellung richten. Mitteilungen, die sich 
auf das Konto des Kunden beziehen, werden an 
die hinterlegte E-Mail Adresse gesendet. 

12.8. Höhere Gewalt. Keine der Parteien haftet 
gegenüber der jeweils anderen Partei, wenn sie 
durch Handlungen, Ereignisse, Unterlassungen 
oder Unfälle, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, 
an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag (mit Ausnahme von 
Zahlungsverpflichtungen) oder an der Ausübung 
ihrer Geschäftstätigkeit gehindert oder verzögert 
wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Arbeitskonflikte (unabhängig davon, ob die 
Belegschaft von Hudl oder einer anderen Partei 
beteiligt ist), Streiks, Aussperrungen, Mangel an 
oder Unfähigkeit zur Beschaffung von 
Arbeitskräften, Ausfall einer 
Versorgungseinrichtung oder eines 
Telekommunikationsnetzes, Ausfall von Anlagen 
oder Maschinen, Verzug von Lieferanten oder 
Unterauftragnehmern, Verhängung von 
Sanktionen, Embargo, Krieg, Pandemie, 
Terrorismus, Aufruhr, zivile Unruhen, böswillige 
Beschädigung, Einhaltung von Gesetzen oder 
behördlichen Anordnungen, Regeln, Vorschriften 
oder Anweisungen, (einschließlich, ohne 
Einschränkung, der Auferlegung einer Einfuhr- 
oder Ausfuhrbeschränkungen, -quoten oder -
verbote oder das Versäumnis, eine erforderliche 
Lizenz oder Zustimmung zu erteilen), Unfall, 
Naturkatastrophen, Brände, Überschwemmungen oder 
Sturm (jeweils ein „Ereignis höherer Gewalt“), 
vorausgesetzt, die säumige Partei benachrichtigt die 
nicht säumige Partei unverzüglich schriftlich über ein 
solches Ereignis und dessen voraussichtliche Dauer.  

12.9. Beziehung der Parteien. Der Kunde wird bei der 
Erfüllung dieses Vertrags alle geltenden Export- 
und Importkontrollgesetze und -vorschriften 
einhalten, einschließlich der Export Administration 
Regulations (kodifiziert in 15 C.F.R. §§ 730-774), 
die vom Bureau of Export Administration der USA 
erlassen wurden. Keine der Parteien ist befugt, die 
jeweils andere Partei ohne deren vorherige 
schriftliche Zustimmung zu binden oder für die 
andere Partei Verpflichtungen einzugehen. 

12.10. Gesamter Vertrag. Dieser Vertrag, einschließlich 
jeglicher Bestellformulare oder SOWs, stellt die 
vollständige und ausschließliche Übereinkunft und 
Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf 
den Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle 
früheren oder gegenwärtigen Vereinbarungen 
oder Absprachen, ob schriftlich oder mündlich, in 
Bezug auf den Vertragsgegenstand. Jeder 
Verzicht, jede Änderung oder Ergänzung einer 
Bestimmung dieses Vertrags ist nur dann 
wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt und von 
ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern 
beider Parteien unterzeichnet wird.  

12.11. Drittbegünstigte.  Es gibt keine Drittbegünstigten 
aus diesem Vertrag, mit Ausnahme derjenigen 
verbundenen Unternehmen von Hudl, die 
Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte an den 
Diensten sind und die entweder eine Lizenz an 
den geistigen Eigentumsrechten vom Kunden im 
Rahmen dieses Vertrags erhalten oder denen 
Hudl die geistigen Eigentumsrechte, die es vom 
Kunden im Rahmen dieses Vertrags erhalten hat, 
übertragen kann. Der Kunde erkennt an, dass 
Hudl als Wiederverkäufer von Produkten und 
Inhalten handelt, deren geistige Eigentumsrechte 
im Besitz von Hudls verbundenen Unternehmen 
oder Dritten gehören. 

12.12. Gegenstücke. Dieser Vertrag kann in 
Gegenstücken ausgefertigt werden, von denen 
jedes als Original gilt, die jedoch alle zusammen 
ein und dasselbe Instrument darstellen.  

mailto:legal@hudl.com
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13. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN. 

13.1. „Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet im 
Falle einer Partei jede andere Person oder 
Einrichtung, die (a) diese Partei kontrolliert, (b) von 
ihr kontrolliert wird oder (c) unter gemeinsamer 
Kontrolle mit ihr steht. 

13.2. „Vertrag“ hat die Bedeutung, die ihm in der 
Präambel gegeben wird. 

13.3.  "ANONYMISIERTE DATEN" HAT DIE IN 
ABSCHNITT 3.6 ANGEGEBENE BEDEUTUNG. 

13.4.  "API" BEDEUTET 
ANWENDUNGSPROGRAMMIERSCHNITTSTEL
LE. 

13.5. „Geltendes Recht“ bezeichnet jegliche und alle: 
(i) Gesetze, Satzungen, Verordnungen, 
Beschlüsse, Entscheidungen, 
Regierungsrichtlinien, Erlasse oder Instrumente 
(einschließlich nationaler, regionaler, lokaler oder 
kommunaler Gesetze, Verordnungen oder 
Satzungen jeglicher Art); und/oder (ii) 
Verhaltenskodizes, Richtlinien und/oder 
Entscheidungen relevanter Aufsichtsbehörden, 
die von Zeit zu Zeit irgendwo auf der Welt in Kraft 
sind und für die Rechte und/oder Pflichten einer 
der Parteien gemäß diesem Vertrag relevant sind. 

13.6. „Autorisierter Nutzer“ bezeichnet alle Spieler, 
Analysten, Mitarbeiter, Mitglieder des 
Trainerstabs, Mannschaftsoffizielle, 
Auszubildende, Hardware Benutzer und/oder jede 
andere Person, die vom Kunden dazu bestimmt 
und beauftragt wurde, Zugang zu den Diensten 
und der Software zu haben und diese zu nutzen, 
wie sie Hudl schriftlich mitgeteilt wurde (E-Mail 
genügt). 

13.7. „Inhalt“ bezeichnet alle Videos, Statistiken und 
Daten, die dem Kunden von oder im Namen von 
Hudl oder seinen verbundenen Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob 
sie über die Software, die Dienste oder auf andere 
Weise bereitgestellt werden. Wenn der Inhalt 
Videos, Statistiken oder Daten enthält, die mit den 
Daten des Kunden identisch sind, gilt nur die Kopie 
dieser Videos, Statistiken oder Daten, die dem 
Kunden von oder im Namen von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, als Inhalt. 

13.8.  "KUNDE" IST DER AUF DEM 
BESTELLFORMULAR ODER DEM SOW 
GENANNTE KUNDE. 

13.9. „Kundendaten“ bezeichnet alle Informationen, 
Inhalte oder Daten, die Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen vom oder im Namen 
des Kunden oder eines autorisierten Nutzers über 
die Produkte zur Verfügung gestellt werden, 
einschließlich der Videoclips von Teams oder 
Athleten des Kunden, Videos, Spielzüge, 
Kommentare von Trainern, Spieldiagramme, 
Beschreibungen, Bilder, Audiodaten, 
Leistungsdaten und andere Statistiken und Daten, 
einschließlich aller darin enthaltenen im Vorigen 
genannten geistigen Eigentumsrechte, jedoch mit 
Ausnahme von gemeinsam genutzten Daten und 

Nutzungsdaten. Wenn Kundendaten Videos, 
Statistiken oder Daten enthalten, die mit Inhalten 
identisch sind, gilt nur die jeweilige Kopie dieser 
Videos, Statistiken oder Daten, die Hudl oder 
seinen verbundenen Unternehmen vom Kunden 
oder einem autorisierten Nutzer über die Produkte 
zur Verfügung gestellt werden, als Kundendaten. 

13.10. „DPA“ bezeichnet den Zusatz zur 
Datenverarbeitung, zu finden unter 
https://www.hudl.com/legal/agreements/data-
processing-addendum. 

13.11. „Datenschutzgesetze“ bezeichnet alle 
geltenden Gesetze zum Schutz der Privatsphäre 
und zum Datenschutz, die Folgendes umfassen 
können: (i) die Datenschutz-Grundverordnung 
(EU) 2016/679 („DSGVO“) in Verbindung mit und 
vorbehaltlich aller nationalen Gesetze, die 
Spezifizierungen oder Einschränkungen ihrer 
Regeln vorsehen; (ii) alle nationalen 
Durchführungsgesetze, Verordnungen und 
sekundären Rechtsvorschriften; (iii) alle 
anwendbaren Verhaltenskodizes und Leitlinien, 
die in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre, den 
Datenschutz und die Verarbeitung 
personenbezogener Daten herausgegeben 
wurden und in Kraft sind und (iv) alle anderen 
anwendbaren Datenschutzgesetze oder Gesetze 
zum Schutz der Privatsphäre einer 
Rechtsordnung, die auf diesen Vertrag anwendbar 
sind, jeweils in der jeweils geänderten, wieder in 
Kraft gesetzten oder ersetzten Fassung. Die 
Begriffe „personenbezogene Daten“, „besondere 
Datenkategorien“, „Verantwortlicher“, 
„Auftragsverarbeiter“, „betroffene Person“ und 
„Verarbeitung“ (und andere Formen des Verbs 
„verarbeiten“) haben die in den 
Datenschutzgesetzen festgelegte Bedeutung. 

13.12. „Leistungen“ bezeichnet die Berichte, den Code 
(einschließlich SQL-Abfragen) oder andere 
Leistungen, die dem Kunden von oder im Namen 
von Hudl im Zusammenhang mit den 
professionellen Dienstleistungen zur Verfügung 
gestellt werden. Hudl kann Compiler, Assembler, 
Interpreter und andere ähnliche Tools zur 
Entwicklung von Leistungen verwenden, wobei 
solche Tools nicht als Leistungen gelten. 

13.13. „Datum des Inkrafttretens“ hat die ihm in der 
Präambel zugewiesene Bedeutung. 

13.14. „Feedback“ bezeichnet alle Kommentare, 
Informationen, Fragen, Umfragedaten, Daten, 
Ideen, Verbesserungswünsche, Empfehlungen, 
Prozessbeschreibungen oder andere 
Informationen zu den Produkten, unabhängig 
davon, ob sie von Hudl oder seinen verbundenen 
Unternehmen angefordert oder vom Kunden oder 
seinen autorisierten Nutzern ohne eine solche 
Aufforderung bereitgestellt wurden. 

13.15. „Gebühren“ bezeichnet alle vom Kunden 
geschuldeten Beträge, wie in einem 
Bestellformular oder in der SOW für Produkte oder 
professionellen Dienstleistungen angegeben, 
wobei diese Beträge und die Bankverbindung für 
die Zahlung in der Rechnung angegeben sind.  
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13.16. "ZUSATZ ZUM FOCUS EXCHANGE 
NETWORK" BEZEICHNET DEN ZUSATZ ZUM 
FOCUS EXCHANGE NETWORK, DER UNTER 
HTTPS://WWW.HUDL.COM/LEGAL/AGREEMEN
TS/FOCUS-EXCHANGE-NETWORK-
ADDENDUM ZU FINDEN IST. 

13.17. „Ereignisse höherer Gewalt“ hat die in 
Abschnitt 12.7 angegebene Bedeutung. 

13.18. "SPIELVIDEO" IST DAS VIDEO EINES SPIELS 
ODER MATCHES, DAS AUF EINER 
PLATTFORM ALS "SPIEL" ODER "MATCH" 
BEZEICHNET WIRD, UND EINSCHLIEßLICH 
ALLER DAMIT VERBUNDENEN STATISTIKEN 
UND DATEN 

13.19. „Geltendes Recht“ und „Zuständige Gerichte“ 
bezeichnen für jede Hudl Vertragspartei die 
nachstehend aufgeführten Gesetze und Gerichte: 

Hudl 
Vertragspartei 

Geltendes 
Recht 

Zuständige 
Gerichte 

Agile Sports 
Technologies, 
Inc. 

Die Gesetze 
des US-
Bundesstaates 
Nebraska 

Die Gerichte in 
Lancaster 
County, 
Nebraska, USA 

Sportstec Pty. 
Ltd. 

Die Gesetze 
Australiens 

Die Gerichte von 
New South 
Wales, Australien 

Sportstec do 
Brasil 
Tecnologia 
Esportiva 
Limitada 

Die Gesetze 
des US-
Bundesstaats 
Nebraska 

Die Staats- oder 
Bundesgerichte 
in Lancaster 
County, 
Nebraska, USA 

Hudl (Beijing) 
Sports 
Technology Co 
Ltd. 

Die Gesetze 
der 
Volksrepublik 
China 

Die Gerichte der 
Volksrepublik 
China 

Hudl Europe 
SARL 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Hudl Germany 
GmbH 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Hudl India Pvt. 
Ltd. 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Instat Limited Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Hudl Ireland 
Limited 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Hudl Japan K.K. Die Gesetze 
von Japan 

Die Gesetze 
von Japan 

Wyscout S.p.A. Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Hudl B.V. Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Sportstec Ltd. 
New Zealand 

Die Gesetze 
Australiens 

Die Gerichte von 
New South 
Wales, Australien 

Hudl 
Singapore Pte. 
Ltd. 

Die Gesetze 
Australiens 

Die Gerichte von 
New South 
Wales, Australien 

Hudl Spain, 
S.L.U. 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Hudl UK 
Limited 

Die Gesetze 
von England 
und Wales 

Die Gerichte von 
England und 
Wales 

Haymarket 
Recruiting, 
LLC 

Die Gesetze 
des US-
Bundesstaates 
Nebraska 

Die Gerichte in 
Lancaster 
County, 
Nebraska, USA 

13.20. "Regierungsbeamter" bedeutet (i) 
jedes Verwaltungsratsmitglied, jeder 
leitende Angestellte, jeder Angestellte, jeder 
Beauftragte oder Vertreter (einschließlich 
aller Personen, die gewählt, nominiert oder 
ernannt werden, um ein Direktor, ein 
leitender Angestellter, ein Angestellter, ein 
Beauftragter oder ein Vertreter zu sein) einer 
staatlichen Einrichtung (ii) jede politische 
Partei, jeder Parteifunktionär oder jeder 
Angestellte einer politischen Partei (iii) jeder 
Kandidat für ein öffentliches oder politisches 
Amt; (iv) jedes Mitglied der königlichen oder 
regierenden Familie; oder (v) jeder 
Beauftragter oder Vertreter einer der unter (i) 
bis (iv) aufgeführten Personen. 

13.21. „Hardware“ bezeichnet die Hardware von Hudl 
und die nicht von Hudl stammende Hardware. 

13.22. „Zusatz zur Hardware“ bezeichnet den Zusatz 
zur Hardware, der unter 
https://www.hudl.com/legal/agreements/hardware-

addendum. zu finden ist. 

13.23. "Hardware-Nutzer" bezeichnet die Person, 
deren Daten und Informationen von der am Körper 
tragbaren Hardware und den damit verbundenen 
Produkten aufgezeichnet und gemessen werden. 

13.24. „Hudl“ bezeichnet die Hudl Vertragspartei. 

13.25. „Hudl Vertragspartei“ bezeichnet das Mitglied 
der Hudl Gruppe, das auf dem jeweiligen 
Bestellformular oder der SOW angegeben ist.  
Wenn der Kunde über einen Wiederverkäufer 
bestellt, ist die Hudl Vertragspartei das Mitglied der 
Hudl Gruppe, das den Wiederverkäufer autorisiert 
hat. 

13.26. „Hardware von Hudl“ bezeichnet Hardware, die 
von oder ausschließlich für Hudl oder ein mit Hudl 
verbundenes Unternehmen hergestellt wird. 

13.27. "Hudl Technologie" hat die in Abschnitt 4.1 
angegebene Bedeutung. 
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13.28. „Geistige Eigentumsrechte“ bezeichnet alle 
Rechte in Bezug auf Patente, Erfindungen, 
Urheberrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte, 
Privatsphäre und Öffentlichkeit, Marken (und den 
damit verbundenen Geschäftswert), 
Handelsnamen, Domainnamen, Designs, 
Computersoftware, Datenbanken, 
Geschäftsgeheimnisse und alle anderen 
gewohnheitsrechtlichen oder gesetzlichen 
geistigen Eigentumsrechte, in jedem Fall 
unabhängig davon, ob sie registriert oder nicht 
registriert sind, und einschließlich aller Anträge 
und Rechte zur Beantragung und Gewährung, 
Erneuerung oder Erweiterung solcher Rechte und 
Rechte zur Inanspruchnahme der Priorität solcher 
Rechte sowie aller ähnlichen oder gleichwertigen 
Rechte oder Schutzformen, die jetzt oder in 
Zukunft in irgendeinem Teil der Welt bestehen. 

13.29. „Rechnung“ bezeichnet eine von Hudl oder 
einem Wiederverkäufer ausgestellte Rechnung 
über die Gebühren für die Produkte gemäß dem 
Vertrag.  

13.30. „Nicht von Hudl stammende Hardware“ 
bezeichnet Hardware, die nicht von oder exklusiv 
für Hudl oder ein mit Hudl verbundenes 
Unternehmen hergestellt wird. 

13.31. "Dienste für den offenen Austausch" bezieht 
sich auf Dienste, die von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen bereitgestellt werden, 
um den offenen Austausch zu erleichtern, das 
Teilen, den Zugang, die Nutzung und das 
Herunterladen von Videos (und aller mit den 
Videos verbundenen Statistiken und Daten) durch 
und zwischen Hudl, seinen verbundenen 
Unternehmen, Kunden und Dritten, einschließlich 
der als " Liga Exchange " bezeichneten Produkte 
(mit Ausnahme von Liga-Exchanges für D-1 NCAA 
Fußball, D-1 NCAA Basketball, die NBA und die 
NHL), Wyscout, Volleymetrics oder jedes andere 
Produkt mit den oben beschriebenen Funktionen. 

13.32. „Bestellformular“ bezeichnet das von Hudl 
herausgegebene Bestellformular, das vom 
Kunden unterzeichnet wurde und auf diesen 
Vertrag oder die von beiden Parteien 
unterschriebene Vereinbarung verweist. 

13.33. "Leistungsdaten" sind die Daten und 
Informationen, die von der am Körper tragbaren 
Hardware und den zugehörigen Produkten 
aufgezeichnet und gemessen werden, die sich auf 
Hardware-Benutzer beziehen, einschließlich 
Daten zur Verfolgung von Athleten und Daten zur 
Leistungsanalyse. 

13.34. „Plattform“ bezeichnet die Technologie, die für 
den Zugriff auf die Dienste verwendet wird, die 
unter basketball.instatscout.com, 

hockey.instatscout.com, www.hudl.com, 
www.wyscout.com, www.volleymetrics.com, 
.recruit.co, vcloud.blueframetech.com, 

wimupro.wimucloud.com oder anderen Websites 
oder Technologien zu finden sind, die von Hudl 
oder seinen verbundenen Unternehmen von Zeit 
zu Zeit angeboten werden können.  

13.35. „Produkte“ bezeichnet die vom Kunden 
bestellten Dienste, Software und/oder Hardware, 
wie sie in einem Bestellformular aufgeführt sind. 

13.36. „Professionelle Dienstleistungen“ bezeichnet 
professionelle Dienstleistungen, wie z. B. 
Implementierung, Konfiguration, 
kundenspezifische Entwicklung und Schulung, die 
von Mitarbeitern oder Unterauftragnehmern von 
Hudl oder seinen verbundenen Unternehmen 
erbracht werden und in einem Bestellformular oder 
einer SOW als professionelle Dienstleistungen 
bezeichnet werden.  

13.37. „Bestellung“ hat die ihm in Abschnitt 5.2 
gegebene Bedeutung. 

13.38. „Vertreter“ hat die ihm in Abschnitt 6.3 gegebene 
Bedeutung. 

13.39. „Wiederverkäufer“ hat die ihm in der Präambel 
gegebene Bedeutung. 

13.40. „Bestellformular des Wiederverkäufers“ 
bezeichnet das Angebots- oder Bestellformular (je 
nach Anwendbarkeit), das (a) vom Kunden und 
einem Wiederverkäufer, der von Hudl oder seinen 
verbundenen Unternehmen zum Wiederverkauf 
der Produkte autorisiert wurde, unterzeichnet 
wurde und (b) auf diesen Vertrag verweist. 

13.41. „Dienste“ bezeichnet die im Bestellformular und 
in diesem Vertrag beschriebene Online-Software 
und Dienste, auf die über eine oder mehrere 
Plattformen zugegriffen wird. „Dienste“ umfasst 
keine Inhalte, die über Dienste zugänglich sind.  

13.42. „Gemeinsam genutzte Daten“ bezeichnet die 
Kopie des Videos und der zugehörigen Statistiken 
und Daten, die der Kunde freigegeben oder deren 
Erstellung oder Freigabe er genehmigt hat, wie in 
Abschnitt 3.4 und, falls zutreffend, im Zusatz zum 
Focus Exchange Network beschrieben.  
Gemeinsam genutzte Daten sind keine 
Kundendaten.  

13.43. „Software“ bezeichnet die lokal installierten 
Programme und die begleitende Dokumentation, 
die die verschiedenen Softwareprogramme im 
Besitz von Hudl im Bestellformular umfassen. 
„Software“ umfasst keine Inhalte, die über eine 
Software zugänglich sind. 

13.44. „Quellcode“ bezeichnet Computersoftware in 
vom Menschen lesbarer Form, die nicht für die 
maschinelle Ausführung ohne die 
Zwischenschritte der Interpretation oder 
Kompilierung geeignet ist, zusammen mit allen 
technischen Informationen und der 
Dokumentation, die erforderlich sind, um einen 
angemessen qualifizierten Programmierer in die 
Lage zu versetzen, sie zu ändern und zu 
betreiben.  

13.45. „SOW“ bezeichnet die Leistungsbeschreibung, 
die vom Kunden unterzeichnet wurde und auf 
diesen Vertrag verweist. 

13.46. „Abonnementlaufzeit“ hat die ihm in Abschnitt 
2.1 gegebene Bedeutung. 

http://www.wyscout.com/
http://www.volleymetrics.com/
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13.47. „Steuern“ hat die ihm in Abschnitt 5.6 gegebene 
Bedeutung. 

13.48. „Laufzeit“ bezeichnet den in Abschnitt 7.1 
beschriebenen Zeitraum. 

13.49. "Zusatz zu den Diensten Dritter" 
bezeichnet den Zusatz, der unter folgender 
Adresse zu finden ist 
https://www.hudl.com/legal/agreements/thir
d-party-services-addendum. 

13.50. „Nutzungsdaten“ bezeichnet Daten und 
Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung 
der Produkte durch den Kunden, die von Hudl in 
aggregierter und anonymisierter Form verwendet 
werden, u. a. um statistische und 
leistungsbezogene Informationen im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem 
Betrieb der Produkte zu erstellen. 

13.51. „Video“ bezeichnet alle Mannschafts- oder 
Athletenvideos, Spielvideos, Videoclips und 
andere Videos oder Filme, die einer Plattform 
hinzugefügt werden, einschließlich der Stimmen, 
Darbietungen, Posen, Handlungen, Spielzüge, 
Auftritte, Bilder, Abbildungen, Ähnlichkeit, 
Fotografien, Silhouetten und anderer 
Reproduktionen der physischen Ähnlichkeit und 
des Klangs der Spieler, Trainer und aller anderen, 
die in dem Video erscheinen, einschließlich aller 
zugehörigen Statistiken und Daten. 

13.52. „Empfänger von Videos“ hat die in Abschnitt 
3.4.1 festgelegte Bedeutung. 

13.53.  „Am Körper tragbare Hardware“ bezeichnet 
Hardware, die dazu bestimmt ist, von einer Person 
getragen zu werden, um Daten zu erfassen und zu 
messen die sich auf diese Person beziehen. 

 

 

Aktualisiert am 31. März 2023 


